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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
der Staat macht uns immer mehr zu seinem Handlanger, der Bürger wird immer transparenter und Gestaltungen sind 
aufgrund aberwitziger Urteile immer schwieriger. Eine Verordnung jagt die nächste und in allen Branchen ist die Ver-
waltung von staatsrelevanten Daten wichtiger als der eigentlichen beruflichen Tätigkeit nachzukommen. Daher beginnen 
wir unseren letzten per Email versandten Newsletter mit einem Thema in eigener Sache.  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. 
 
Ihre Steuerberater Thomas Mau, Sandra Dickfoß und Katrin Metzler 
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1. Umsetzung der Anforderung an Steuerberater aufgrund des Geldwäschegesetzes 
 
Gem. § 2 (1) Nr. 12 Geldwäschegesetz (GWG) gehören wir zu den Verpflichteten, die im Sinne des Geldwäschegesetzes 
nun die Identifizierung unserer Mandanten im Sinne des § 10, § 11 und § 12 GWG vornehmen müssen. Warum diese 
Pflicht uns auferlegt wird, ist für den Berufsstand und für uns nicht nachvollziehbar. Da der Gesetzgeber uns jedoch mit 
hohen Bußgeldern droht, wenn wir die Identifizierung nicht vornehmen, beugen wir uns dem Druck. Daher bitten wir 
Sie bei uns persönlich vorbeizukommen und Ihren gültigen Personalausweis mitzubringen, damit wir die Identifi-
zierung vornehmen können. 
 
Für Personen- und Kapitalgesellschaften ist die Vorlage folgender Unterlagen zusätzlich erforderlich: 

- Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register 
 oder Verzeichnis 

- Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente 
 

Sollten die Identifizierung von Ihnen nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Auch dies müssen wir dann schrift-
lich dokumentieren! 
 
Da neben der Dokumentation auch eine Ausweiskopie von uns anzufertigen ist und die Identifizierung ausschließlich 
von Steuerberatern vorgenommen werden kann, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von netto 10,00 €, die wir auf der 
nächsten Rechnung valutieren. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
 
2. Pkw-Überlassung auch an geringfügig beschäftigte Ehegatten? 
 
Mit Urteil vom 27.9.2017 trifft das Finanzgericht Köln (FG) eine für die Praxis überraschende Entscheidung. Danach 
lässt es die Kosten für einen Dienstwagen auch dann als Betriebsausgaben zu, wenn dieser dem Ehegatten im Rahmen 
eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (Minijob) überlassen wird. 
 
Im entschiedenen Fall beschäftigte ein Unternehmer seine Ehefrau im Rahmen eines Minijobs als Büro-, Organisations- 
und Kurierkraft für 400 € monatlich. Er überließ ihr hierfür einen Pkw, den sie auch privat nutzen durfte. Der geldwerte 
Vorteil der privaten Nutzung wurde mit 1 % des Kfz-Listenneupreises (hier 385 €) monatlich angesetzt und vom Arbeits-
lohn der Ehefrau abgezogen (sog. Barlohnumwandlung). 
 
Auch wenn diese Gestaltung bei einem Minijob eher ungewöhnlich und unüblich ist, erkannte das FG sämtliche Kosten 
als Betriebsausgaben an. Inhalt und Durchführung des Vertrages hätten noch dem entsprochen, was auch fremde Dritte 
vereinbaren würden. Insbesondere sah das FG keinen Grund dafür, warum Dienstwagen nur Vollzeitbeschäftigten oder 
Führungspersonal auch zur privaten Nutzung überlassen werden sollten. 
 
Anmerkung: Wie zu erwarten, hat das Finanzamt die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt, wel-
ches dort unter dem Aktenzeichen X R 44/17 geführt wird. Hier sei auch darauf hingewiesen, dass der Bundesfinanzhof 
bereits mit Beschluss vom 27.12.2017 festlegte, dass ein Arbeitgeber einem familienfremden geringfügig Beschäftigten 
regelmäßig kein Fahrzeug überlassen würde, da dieser durch eine umfangreiche Privatnutzung des Pkw die Vergütung 
für die Arbeitsleistung in erhebliche – und für den Arbeitgeber unkalkulierbare – Höhen steigern könnte.  
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3. Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs-/Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines 
Kindes 

 
Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berücksichtigende Kind des Steuerpflichtigen (ab 2018) ein 
Freibetrag von 2.394 € für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) sowie ein Freibetrag von 1.320 
€ für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) des Kindes vom Einkommen abgezo-
gen. Bei Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, verdoppeln sich die Beträge, wenn das Kind 
zu beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht.  
 
Im Scheidungsfall wird bei minderjährigen Kindern der dem Elternteil zustehende BEA-Freibetrag, in dessen Wohnung 
das Kind nicht gemeldet ist, auf Antrag des anderen Elternteils auf diesen übertragen. Eine Übertragung scheidet jedoch 
aus, wenn dieser widersprochen wird, weil der Elternteil, bei dem das Kind nicht gemeldet ist, Kinderbetreuungskosten 
trägt oder das Kind in einem nicht unwesentlichen Umfang betreut. 
 
In seiner Entscheidung vom 8.11.2017 legt der Bundesfinanzhof nunmehr fest, dass der Übertragung des BEA-
Freibetrags auf den anderen Elternteil regelmäßig erfolgreich widersprochen werden kann, wenn er das Kind mit einem 
zeitlichen im Voraus festgelegten Betreuungsanteil von jährlich durchschnittlich 10 % betreut. 
 
Anmerkung: Anders als im Schrifttum vorgeschlagen, ist insoweit nicht erst ab einem Betreuungsanteil von ungefähr 25 
% oder einer Betreuung an durchschnittlich zwei von sieben Tagen in der Woche von einer Betreuung in einem nicht 
unwesentlichen Umfang auszugehen. Das Einkommensteuergesetz fordert lediglich, dass das Kind von dem Elternteil, 
bei dem es nicht gemeldet ist, regelmäßig in einem „nicht unwesentlichen“ Umfang betreut wird. 
 
 
4.  Werbungskostenabzug bei beruflicher Nutzung einer im Miteigentum von Ehegatten stehenden 

Wohnung 
 
Damit Werbungskosten im Bereich der nicht selbstständigen Arbeit steuerlich angesetzt werden können, muss ein objek-
tiver Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und dem Beruf bestehen und sie müssen subjektiv zur Förderung des 
Berufs bestimmt sein. 
 
Zu den Werbungskosten können auch Aufwendungen für ein außerhäusliches Arbeitszimmer gehören, die nicht der 
Abzugsbeschränkung für ein „häusliches“ Arbeitszimmer (höchstens 1.250 € im Jahr) unterfallen. 
 
Nutzt ein Miteigentümer allein eine Wohnung – als außerhäusliches Arbeitszimmer – zu beruflichen Zwecken, kann er 
Abschreibung und Schuldzinsen nur entsprechend seinem Miteigentumsanteil als Werbungskosten geltend machen, 
wenn die Darlehen zum Erwerb der Wohnung gemeinsam aufgenommen wurden und Zins und Tilgung von einem ge-
meinsamen Konto beglichen werden. Das hat der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung vom 6.12.2017 festgelegt. 
 
Anmerkung: Wie dieser Fall zeigt, sollte bei solchen Vorhaben grundsätzlich vorher steuerlicher Rat eingeholt werden. 
Hier sind auch andere Lösungen denkbar, die steuerlich wirkungsvoller wären. 
 
 
5. Geldwerter Vorteil bei Nutzung eines Fitness-Studios 
 
Sachbezüge, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zuwendet, bleiben steuerlich außer Ansatz, wenn die sich nach 
Anrechnung der vom Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 44 € im Kalendermonat nicht 
übersteigen.  
 
Die Sachbezugsfreigrenze gilt nur für Sach-, also nicht für Barlohn. Auch zweckgebundene Zuschüsse etwa für Beiträge 
z. B. zu Tennis-, Golf- und Fitnessclubs werden als Sachleistungen bewertet, sodass die Sachbezugsfreigrenze anwendbar 
ist.  
 
Bietet ein Unternehmen seinen Arbeitnehmern die Möglichkeit, gegen einen vergünstigten Mitgliedsbeitrag in einem 
oder verschiedenen Fitness-Studios zu trainieren, liegt ein Sachbezug und damit ein geldwerter Vorteil vor.  
 
In einem Fall aus der Praxis vertrat die Finanzverwaltung im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung die Auffassung, 
dass der monatliche Freibetrag von 44 € für die Nutzung eines Fitness-Studios überschritten war, weil den Arbeitneh-
mern der aus der Nutzungsmöglichkeit resultierende geldwerte Vorteil für den gesamten Zeitraum eines Jahres zufließt. 
 
Das sah das Niedersächsische Finanzgericht in seinem Urteil vom 13.3.2018 jedoch anders. Nach seiner Auffassung fließt 
den teilnehmenden Beschäftigten der geldwerte Vorteil bei Nutzung eines Fitness-Studios vielmehr während der Dauer 
ihrer Teilnahme fortlaufend monatlich zu, wenn die Arbeitnehmer keinen über die Dauer eines Monats hinausgehenden, 
unentziehbaren Anspruch zur Nutzung der Studios haben. Auf die Dauer der vom Arbeitgeber gegenüber dem Anbieter 
der Trainingsmöglichkeit eingegangenen Vertragsbindung kommt es dagegen für die Beurteilung des Zuflusses beim 
Arbeitnehmer nicht an. 
 


